
 

 

Gemeinde Bröthen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Petra Rempf 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Gemeindevertretung Bröthen 06.11.2019 
 
TOP 8 
3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 4 für das Gebiet: 
"Nördlich der Büchener Straße, südwestlich im Anschluss an den 
Bebauungsplan Nr. 4, Ortsausgang Richtung Büchen", gem. § 13b BauGB im 
beschleunigten Verfahren, hier: Aufstellungsbeschluss 
 
Beratung: 
 
Die Gemeinde Bröthen beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. 4 in südwestliche 
Richtung, zur Schaffung von weiteren Bauplätzen zu erweitern, um den örtlichen 
Bedarf zu decken.  Da das Plangebiet an vorhandene Wohnbebauung angrenzt, 
kann das Verfahren gem. § 13b Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten 
Verfahren durchgeführt werden. Das bedeutet eine Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen 
begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Für das Gebiet: „Nördlich der Büchener Straße, südwestlich im Anschluss an 
den Bebauungsplan Nr. 4, Ortsausgang Richtung Büchen“ wird die 3. 
Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 4 gem. § 13b BauGB im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Planungsziel ist die Ausweisung eines 
allgemeinen Wohngebietes. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

 
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs sowie mit der Beteiligung der 

Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und 
der Nachbargemeinden soll das Büro Gosch-Schreyer-Partner (GSP), 
Paperbarg 4, 23843 Bad Oldesloe, beauftragt werden.  

 
4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der 

öffentlichen Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13b BauGB soll 
schriftlich erfolgen. 



 

 

 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 
13b BauGB soll in Form einer öffentlichen Auslegung für die Dauer von zwei 
Wochen erfolgen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche 
Anzahl der 
Gemeinde-

vertreter/innen 

Davon 
anwesend 

Dafür Dagegen Stimmenthaltung 

 
 

    

 
Bemerkung: 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter/-innen von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch 
bei der Abstimmung anwesend:  
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